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Dichlormethan
(CAS-Nr.: 75-09-2)
Branche: Labor

ACHTUNG

Verursacht Hautreizungen. (H315)

Verursacht schwere Augenreizung. (H319)

Kann vermutlich Krebs erzeugen. (H351)

Kann die Atemwege reizen. (H335)

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. (H336)

Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition. (H373)

Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. (P201)
Dampf/Aerosol/Nebel nicht einatmen. (P260)
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. (P280)

BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte Atmung sorgen. (P304 + P340)
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach

Méoglichkeit entfernen. Weiter spulen. (P305 + P351 + P338)

Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... (geeignete Stelle fur medizinische Notfallversorgung vom

Hersteller/Lieferanten anzugeben) anrufen. (P312)

GHS-Einstufung
Hautreizung (Kapitel 3.2) - Kategorie 2 (Skin Irrit. 2), H315

Schwere Augenreizung (Kapitel 3.3) - Kategorie 2 (Eye Irrit. 2), H319

Karzinogenitat (Kapitel 3.6) - Kategorie 2 (Carc. 2), H351

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) (Kapitel 3.8) - Kategorie 3 (Atemwegsreizung) (STOT SE 3), H335
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) (Kapitel 3.8) - Kategorie 3 (Schlafrigkeit und Benommenheit) (STOT SE 3),

H336

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition) (Kapitel 3.9) - Kategorie 2 (STOT RE 2), H373

Der Stoff istim Anhang VI der CLP-Verordnung gelistet.

Die GHS-Einstufung aus Anhang VI wurde aufgrund vorliegender weiterer Daten sowie Herstellereinstufungen um die oben genannte Einstufung in
folgenden Gefahrenklassen erganzt: Atzwirkung auf die Haut/Hautreizung, Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Spezifische Zielorgan-
Toxizitat (einmalige Exposition), Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition).

Charakterisierung

Dichlormethan wird auch als Chlormethylen,
Chlormethylchlorid, Methylenchlorid, Methylendichlorid,
Methylenbichlorid oder Methandichlorid bezeichnet.

Es ist eine klare, farblose FllUssigkeit mit sutBlichem
Geruch. Die Substanz ist in Wasser schwer, in Alkoholen,
Ethern und Olen leicht Iéslich.

Dichlormethan verflichtigt sich sehr schnell an der Luft.
Die Substanz ist ein schwer brennbares Losemittel, das
zwar keinen Flammpunkt, jedoch einen
Explosionsbereich aufweist.

Fur technische Anwendungen werden handelslbliche

Produkte auch durch Zusatze stabilisiert, da
Dichlormethan instabil ist und sich schon bei
Raumtemperatur ~ langsam unter  Bildung  von

Chlorwasserstoff zersetzen kann.

Dichlormethan wird als Lésemittel fur die Metallreinigung,
als Losemittel in Spezialklebstoffen und als Aerosol in
Spraydosen, z.B. in Schmierstoff-Sprays eingesetzt.

In der Kunststoffverarbeitung findet Dichlormethan als
Lésemittel in Trennmitteln und zum Spilen und Reinigen
von Prozessleitungen und Anlagenteilen, z.B. Disen
Verwendung.

Dabei wird es vor allem in der Polyurethan-Herstellung
und Verarbeitung ungesattigter Polyesterharze
eingesetzt.

WBG

Dariiber hinaus wird es zur Extraktion von Fetten, Olen,
Harzen aus Tier- bzw. Pflanzenteilen verwendet.

Gemal 2. BImSchV darf Dichlormethan nicht beim
Betrieb von Chemischreinigungs- und
Textilausrustungsanlagen eingesetzt werden.

Diese Einschrankung gilt nicht fir Anlagen, in denen
ausschlielich Felle entfettet werden.

Es sind ggf. Beschrankungen aus Anhang XVII der
REACH-Verordnung zu beachten: s. Nr. 59 in VO
Achtung! Die Geruchsschwelle von Dichlormethan liegt
oberhalb des Luftgrenzwertes, d.h. wird der Geruch
wahrgenommen, ist der Grenzwert schon Uberschritten.
Die folgenden Informationen beziehen sich ausschlief3lich
auf die Verwendung in Laboratorien.

Schmelzpunkt: -97 °C

Siedepunkt: 40 °C

Ziindtemperatur: 605 °C

Untere Explosionsgrenze: 13 Vol.-% bzw. 450 g/m?
Obere Explosionsgrenze: 22 Vol.-% bzw. 780 g/m?

Ersatzstoffe - Ersatzprodukte -
Ersatzverfahren

Mogliche Ersatzstoffe in der Metallreinigung sind:
Pflanzendlester (siehe LIFE2-Projekt), hochsiedende
Kohlenwasserstoffe oder wassrige Reinigungsmittel.

Gefahrstoffinformationssystem

Chemikalien
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Grenzwerte und weitere nationale
Einstufungen

Dichlormethan

Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): 180 mg/m? bzw. 50 ml/m?
(ppm)

Spitzenbegrenzung: Uberschreitungsfaktor (UF) 2; Kate-
gorie fur Kurzzeitwerte (l1)

Das Produkt aus Uberschreitungsfaktor und Uberschrei-
tungsdauer muss eingehalten werden: UF 2 x 15 min =
30 min (berechne Produkt (tatsachliche
Uberschreitungsfaktor) x min). Max. 4 Uberschreitungen
pro Schicht, max. 60 min.

Geruchsschwelle: 540 mg/m? - 2160 mg/m?

Bemerkung Z (TRGS 900): Ein Risiko der Fruchtscha-
digung kann auch bei Einhaltung des AGW und des
BGW nicht ausgeschlossen werden.

Gefahr der Hautresorption (H)

Biologischer  Grenzwert:  Untersuchungsparameter:
Dichlormethan, Grenzwert: 500 ug/l, Untersuchungs-
material: Vollblut, Probenahmezeitpunkt: unmittelbar

nach Exposition

Krebserzeugend Kat. 2 (GefStoffV) - Stoffe, die wegen
mdglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen
Anlass zur Besorgnis geben

Emissionsgrenzwerte aus der TA Luft sind im Datenblatt
der Branche Chemie angegeben.

WGK: 2 (deutlich wassergefahrdend), Kenn-Nr.: 149

Bei der WGK handelt es sich um eine gemaR AwSV im
Bundesanzeiger verdffentlichte Angabe.

Messung / Ermittlung

Prifung auf Ersatzstoffe und/oder Ersatzverfahren
vornehmen und dokumentieren. Wird auf eine mogliche
Substitution verzichtet, ist dies in der
Gefahrdungsbeurteilung zu begriinden.

Beurteilung der Gefahrdung beim Einatmen (TRGS
402): Einhaltung des AGW durch Messung oder andere
gleichwertige Beurteilungsverfahren sicherstellen.
Beurteilung der Gefidhrdung bei Hautkontakt (TRGS
401):

Eine hohe Gefahrdung liegt vor:

bei grof¥flachigem und langerfristigem (> 15 min pro
Schicht) Kontakt.

Eine mittlere Gefahrdung liegt vor:

bei kurzfristigem Kontakt (< 15 min pro Schicht) oder

bei kleinflachigem und langerfristigem Kontakt (z.B. Sprit-
zer > 15 min pro Schicht).

Eine geringe Gefahrdung liegt vor:

bei kurzfristigem und kleinflichigem Hautkontakt mit
verschmutzter  Arbeitskleidung, Arbeitsmitteln  oder
Arbeitsflachen.

Bei mittlerer/hoher Geféahrdung zusatzlich:

Aufgrund der Hautgefdhrdung prifen, ob ein Ersatzstoff
verwendet oder eine Verfahrensdnderung durchgefihrt
werden kann. Wenn nicht moglich, in der
Gefahrdungsbeurteilung begriinden.

Explosionsgefahren / Gefahrliche

Reaktionen

Dampfe sind schwerer als Luft und bilden mit Luft explo-
sionsfahige Atmosphare.

Durch Flammen oder Schweif3funken kénnen die Dampf-
Luft-Gemische zur Explosion gebracht werden.

Bei schnellem Auslaufen aus dem Behalter Gefahr der
elektrostatischen Aufladung, die jedes anwesende
explosionsfahige Gemisch entziinden kann.

Bei durchtranktem Material (z.B. Kleidung, Putzlappen)
besteht erh6hte Entziindungsgefahr.

Reagiert heftig mit Alkalimetallen, Erdalkalimetallen.
Nichtstabilisiertes Dichlormethan reagiert heftig mit
Leichtmetallen.

Reagiert mit starken Oxidationsmitteln unter heftiger
Warmeentwicklung.

Reagiert mit starken Laugen unter heftiger Warmeentwick-
lung.

Reagiert unter heftiger Warmeentwicklung z.B. mit Stick-
oxiden.

Bei unkontrollierter Reaktion besteht Explosionsgefahr.
Reagiert unter Bildung brennbarer Gase oder Dampfe
z.B. mit Kalium-tert.-butylat, flissigem Sauerstoff.

Bildet unter Einwirkung von Licht und Luftsauerstoff sowie
beim Erhitzen/Verbrennen gefahrliche Gase (z.B. Chlor,
Chlorwasserstoff, Phosgen, Kohlenmonoxid).

Greift folgende Werkstoffe an: Leichtmetalle, wie z.B.
Aluminium und Magnesium, deren Legierungen, Gummi
und viele Kunststoffe.

Gesundheitsgefahrdung

Einatmen, Verschlucken oder Hautkontakt kann zu Ge-
sundheitsschaden fuhren.

Bei Geruchswahrnehmung liegt der Stoff schon in
gesundheitsgefahrdender Konzentration vor.

Wegen der Geruchsgewdhnung besteht selbst bei hohen
Konzentrationen keine Warnwirkung.

Verursacht Hautreizungen (H315).

Verursacht schwere Augenreizung (H319).

Eine krebserzeugende Wirkung von Dichlormethan wird
vermutet (s. H351)!

Reizt die Atemwege: z.B. Brennen der Nasen- und
Rachenschleimhaut, Reizhusten, Atemnot (s. H335)
Schwindel, Kopfschmerzen, Benommenheit bis zur Be-
wultlosigkeit oder andere Hirnfunktionsstérungen kénnen
auftreten (siehe auch H336).

Kann die Organe schadigen bei langerer oder
wiederholter Exposition (H373).

Kann der Magen-Darm-Trakt reizen.

Vorubergehende Beschwerden wie Schwindel, Kopf-

schmerzen, Benommenheit und Konzentrationsstérungen
kdnnen auftreten.

Kann Gesundheitsstérungen wie Leberschaden, Nerven-
schaden und Herzrhythmusstérung verursachen.

Bei hoheren Konzentrationen besteht Erstickungsgefahr.

www.gischem.de
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Technische und Organisatorische

SchutzmaBnahmen

Bildung von Dampfen oder Nebeln vermeiden, moglichst
geschlossene Apparaturen verwenden. Ist das nicht
moglich im Abzug arbeiten, Frontschieber geschlossen
halten.

Gefale nicht offen stehen lassen.

Beim Ab- und Umflllen Verspritzen und Nachlauf
vermeiden, Dichtheit gewahrleisten.

Reaktionsfahige Stoffe fern halten bzw. nur kontrolliert zu-
geben.

Bei Temperaturen oberhalb des Siedepunktes (ca. 40 °C)
kann sich in geschlossenen Behaltern ein Uberdruck
aufbauen.

Verschlisse von Behaltern erst 6ffnen, wenn der Druck-
ausgleich mit der Atmosphare hergestellt ist. Verschlisse
nicht mit Gewalt 6ffnen.

Die Einhaltung des Biologischen Grenzwertes (BGW,
friher BAT-Wert) flir den Stoff sollte bei den
Beschaftigten im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vor-
sorge, sofern eine Untersuchung durchgefihrt wird,
Uberwacht werden.

Keine Pipetten verwenden, Ldsungen Uber Einwaagen
herstellen. Zum Dosieren z.B. gekuhlte Mikroliterspritzen
verwenden, Flissigkeit dazu vorkuhlen.

Darf nur unter Normaldruck im Rotationsverdampfer
abgezogen werden.

Bei hoher Gefahrdung durch Hautkontakt mdglichst in
geschlossenen Apparaturen arbeiten. Ist dies technisch
nicht mdglich, Exposition nach Stand der Technik
minimieren.

Z.B. nur solche Arbeitsgerdte verwenden, mit denen
Hautkontakt vermieden oder verringert wird.

Bei mittlerer Gefahrdung durch Hautkontakt diese
beseitigen oder verringern, z.B. durch Arbeit in geschlos-
senen Apparaturen, durch geeignete Arbeitsgerate.

Brand- und Explosionsschutz

Vorrate im Labor so gering wie moglich halten, gegen
Flamm- und Hitzeeinwirkung gesichert aufbewahren.

Von Zindquellen fernhalten, nicht rauchen, offene
Flammen vermeiden, nicht auf heie Flachen spritzen,
kriechende Dampfe kénnen auch in grél3erer Entfernung
entzindet werden.

Nur im Abzug arbeiten, Frontschieber geschlossen
halten. Der Ventilator im Abzug muss
explosionsgeschiitzt mindestens Zone 2 ausgelegt sein.
Bei Arbeiten mit mehr als drei Litern brennbarer
Flussigkeiten in dunnwandigen Gefaflen Auffangwanne

mit Wabengittereinsatz oder einer Spezialfillung
verwenden
Arbeiten mit Zindgefahr ( z.B. Feuerarbeiten,

HeiBarbeiten, Schweil3en, insbesondere bei Wartung und
Reparatur) nur mit schriftlicher Erlaubnis ausfihren.

HygienemalRnahmen
Einatmen von Dampfen vermeiden!

Beriihrung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden!

Vor Pausen und nach Arbeitsende Hande und andere ver-
schmutzte Korperstellen grindlich reinigen.
Hautpflegemittel nach der Hautreinigung am Arbeitsende
bzw. vor langeren Pausen verwenden (rlckfettende
Creme).

Stoff-/Produktreste sofort von der Haut entfernen und die
Haut moglichst schonend reinigen, anschliefsend
sorgfaltig abtrocknen.

Lésungen auf der Haut abwaschen, nicht eintrocknen
lassen.

Bei der Arbeit keinen Arm- oder Handschmuck tragen.
StraBen- und Arbeitskleidung getrennt aufbewahren
gemal Gefahrdungsbeurteilung!!

Bei mittlerer oder hoher Gefahrdung durch Hautkontakt
zusatzlich:

Verschmutzte und durchtrédnkte Arbeitskleidung sofort
wechseln, Reinigung durch den Betrieb.

Separate Putzlappen und Reinigungsticher fur die Haut
und Maschinen oder Gerate verwenden.

Personliche SchutzmafRnahmen

Augenschutz: Gestellbrille mit Seitenschutz ist in
Laboratorien standig zu tragen. Ausnahmen sind in der
Gefahrdungsbeurteilung zu begrinden. Bei Spritzgefahr
oder Auftreten von Gasen, Dampfen, Nebeln, Rauchen
und Stauben: Korbbrille.

Handschutz: Handschuhe aus:

Polyvinylalkohol (PVA) (Durchbruchzeit > 8 Stunden,
max. Tragezeit 8 Stunden);

Fluorkautschuk (FKM; 0,7 mm) (Durchbruchzeit zwischen
2 und 4 Stunden, max. Tragezeit 2 Stunden).

Vollig ungeeignet (Durchbruchzeit weniger als 1 Stunde)
sind Handschuhe aus: Naturkautschuk/Naturlatex (NR;
0,5 mm), Polychloropren (CR; 0,5 mm),
Nitrilkautschuk/Nitrillatex (NBR; 0,4 mm), Polyvinylchlorid
(PVC; 0,5 mm), Butylkautschuk (Butyl; 0,5 mm).

Die maximale Tragedauer kann unter Praxisbedingungen
deutlich geringer sein.

Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwoll-
unterziehhandschuhe empfehlenswert!

Als Spritzschutz kénnen Handschuhe aus PE/EVAL/PE
(PE = Polyethylen, EVAL = Ethylen-Vinylalkohol-Copoly-
mer) verwendet werden.

Die Handschuhmaterialien wurden zum Teil Sicherheitsda-
tenblattern entnommen.

Der Hand/Hautschutz ist besonders zu beachten, da der
Stoff auch durch die Haut in den Kérper gelangen und zu
Gesundheitsschaden fiihren kann.

Die Schutzwirkung der Handschuhe gegenliber dem
Stoff/Gemisch ist unter Bericksichtigung der Einsatz-
bedingungen beim Chemikalien-/Handschuhhersteller zu

erfragen oder zu prufen (s. Checkliste-
Schutzhandschuhe).

Langerfristiges Tragen von Chemikalienschutzhand-
schuhen kann selbst eine Hautgefahrdung

(Feuchtarbeit) darstellen. Vermeidung durch Einhaltung
von Tragezeiten und/oder Tatigkeitswechsel.

www.gischem.de
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Beim langerfristigen Tragen von Chemikalienschutz-
handschuhen sind gegen SchweilRbildung spezielle
Hautschutzmittel vor der Arbeit zu empfehlen (s. z.B.
Hautschutzmittel).

Diese kdnnen allerdings die Schutzleistung der
Handschuhe beeintrachtigen. Der Hautschutzplan muss
das Tragen von Schutzhandschuhen beriicksichtigen.
Schutzhandschuhe diirfen kein gefahrliches Schmelzver-
halten aufweisen.

Arbeitsmedizinische Vorsorge

Bei Tatigkeiten mit Dichlormethan ist arbeitsmedizinische
Vorsorge anzubieten (Angebotsvorsorge).

Falls aufgrund der Gefahrdungsbeurteilung das Tragen
von Atemschutz notwendig ist, ist arbeitsmedizinische
Vorsorge ggf. nach der DGUV Empfehlung Atemschutz-
gerate durchzufuhren.

Bei Tatigkeiten im Wechsel mit dem Tragen
flissigkeitsdichter Schutzhandschuhe kann Feuchtarbeit
vorliegen. Bei Feuchtarbeit von mehr als 2 Stunden pro
Tag ist arbeitsmedizinische Vorsorge anzubieten
(Angebotsvorsorge).

Bei Feuchtarbeit von regelmaflig 4 Stunden oder mehr
pro Tag ist arbeitsmedizinische Vorsorge regelmafig zu
veranlassen (Pflichtvorsorge, z. B. unter Heranziehung
der DGUV Empfehlung Geféahrdung der Haut).

Beschaftigungsbeschrankungen

Jugendliche ab 15 Jahren durfen hiermit nur beschaftigt
werden:

wenn dieses zum Erreichen des Ausbildungszieles er-
forderlich, der Luftgrenzwert unterschritten und die Auf-
sicht durch einen Fachkundigen sowie betriebsarztliche
oder sicherheitstechnische Betreuung gewabhrleistet ist.
Werdende Mitter dirfen diesem Stoff/Produkt nicht
ausgesetzt sein, d.h. die arbeitsbedingte Exposition darf

nicht hoéher als die Hintergrundbelastung sein
("unverantwortbare Gefahrdung" nach Mutterschutz-
gesetz).

Schadensfall

Bei der Beseitigung von ausgelaufenem/verschittetem
Produkt immer personliche Schutzausristung tragen: Auf
jeden Fall Schutzbrille, Handschuhe sowie bei grofieren
Mengen Atemschutz.

Geeigneter Atemschutz: Gasfilter AX (braun), Einsatz-
zeiten beachten!

Nach Verschitten mit saugfahigem, unbrennbarem
Material (z.B. Kieselgur, Blahglimmer, Sand) aufnehmen
und wie unter Entsorgung beschrieben verfahren.

Produkt brennt unter normalen Bedingungen nicht. Im Ge-
misch mit Sauerstoff kann bei starker Erwdrmung Zin-
dung erfolgen.

Im Brandfall LéschmaRBnahmen auf Umgebung ab-
stimmen.
Bei Brand entstehen gefahrliche Gase/Dampfe (z.B.

Chlor, Chlorwasserstoff, Phosgen, Kohlenmonoxid).

Entweichende Dampfe mit Sprihwasser niederschlagen.
Anschlielend mdglichst schnelle Reinigung, da Korrosi-
onsgefahr.

Berstgefahr
Erwarmung.
Brandbekdmpfung gréRerer Brande nur mit umgebungs-
luftunabhangigem Atemschutzgerat!

Brandbekdmpfung aus nachster Nahe nur mit sdurebe-
standiger Schutzkleidung!

Das Eindringen in Boden, Gewasser und Kanalisation
muss verhindert werden.

durch Druckanstieg in Behaltern bei

Erste Hilfe

Nach Augenkontakt: Augen unter Schutz des unver-
letzten Auges sofort ausgiebig (mind. 10 Minuten) bei
geodffneten Augenlidern mit Wasser spulen.

Steriler Schutzverband.

Augenarztliche Behandlung.

Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kileidung,
Unterwasche und Schuhe, sofort ausziehen;
Selbstschutz achten.

Haut mit viel Wasser, gegebenenfalls mit PEG 400
spulen.

Nach Einatmen: Verletzten unter Selbstschutz aus dem
Gefahrenbereich bringen.

Bei Atemstillstand kinstliche Beatmung nach Mdglichkeit
mit Beatmungsgerat, auf jeden Fall Stoffkontakt bzw. Ein-
atmen des Stoffes/Produktes vermeiden (Selbstschutz).
Nach Verschlucken: Sofortiges kraftiges Ausspllen des
Mundes.

Wasser in  kleinen
(Verdinnungseffekt).
Hinweise fiir den Arzt: Nach oraler Aufnahme maoglichst
umgehend Magenspulung (Achtung: Aspirationsgefahr -
eventuell Intubation).

AnschlieRend Medizinalkohle in Wasser und Natrium-
sulfat (2 gestrichene Essloffel in %2 | Wasser gel6st) verab-
reichen.

Vorsicht mit Katecholamingaben (Gefahr ventrikularer
Rhythmusstérungen)!

Sonstiges: Erkrankungen durch Dichlormethan sind mel-
depflichtige Berufskrankheiten (BK-Nummer 1302).

auch
auf

Schlucken  trinken lassen

Entsorgung

Auch kleine Mengen nicht Uber die Kanalisation oder
Miilltonne entsorgen.

Gefahrlicher Abfall nach AVV.

Gebrauchte halogenierte  Lésemittel dirfen  nicht
untereinander oder mit anderen Abfallen gemischt
werden. Sie sind getrennt zu halten und zu entsorgen.

Bei Riuckgabe an den Vertreiber muss eine Erklarung
Uber die Art und Verwendung des halogenierten
Lésemittels abgegeben werden.

Lagerung
Behalter dicht geschlossen an einem kiihlen, gut gelif-
teten Ort unter Lichtausschluss lagern.

www.gischem.de
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Dichlormethan (Branche: Labor)

Seite 5 von 5

An dauerabgesaugten Orten aufbewahren.

Behalter aus z.B. Glas, Edelstahl sind geeignet.

Nicht in Behaltern aus Leichtmetallen, wie z.B. Aluminium
oder deren Legierungen sowie Kunststoffen, wie z.B.
PVC, Polystyrol lagern.

Kunststoffe nur nach vorhergehender Bestandig-
keitsprifung einsetzen.
Zusammenlagerungsbeschrankungen sind in

Laboratorien in der Regel erst ab einer Mengengrenze

von 200 kg zu beachten (s. auch das GisChem-Datenblatt
"Branche: Chemie").

Dieser Stoff/dieses Produkt gehért zur Lagerklasse 6.1D.
Anforderungen des Wasserrechts an HBV- und LAU-
Anlagen (s. auch Checkliste-Wasserrecht):

In  Laboratorien werden die  wasserrechtlichen
Bestimmungen bei allgemein Ublicher Laborausstattung
sowie Umgang mit laborublichen Mengen ohne weiteren
Aufwand erfullt.

Copyright
by BG RCI & BGHM, 01.10.2025
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         Dichlormethan
         
           Dichlormethan
        
         
           C108858
           wird auch als Chlormethylen, Chlormethylchlorid, Methylenchlorid, Methylendichlorid, Methylenbichlorid oder Methandichlorid bezeichnet.
        
         
           C95156
           Es ist eine klare, farblose Flüssigkeit mit süßlichem Geruch. Die Substanz ist in Wasser schwer, in Alkoholen, Ethern und Ölen leicht löslich.
        
         
           C95157
           Dichlormethan verflüchtigt sich sehr schnell an der Luft.
        
         
           C95158
           Die Substanz ist ein schwer brennbares Lösemittel, das zwar keinen Flammpunkt, jedoch einen Explosionsbereich aufweist.
        
         
           C95159
           Für technische Anwendungen werden handelsübliche Produkte auch durch Zusätze stabilisiert, da Dichlormethan instabil ist und sich schon bei Raumtemperatur langsam unter Bildung von Chlorwasserstoff zersetzen kann.
        
         
           C95160
           Dichlormethan wird als Lösemittel für die Metallreinigung, als Lösemittel in Spezialklebstoffen und als Aerosol in Spraydosen, z.B. in Schmierstoff-Sprays eingesetzt. 
        
         
           C95161
           In der Kunststoffverarbeitung findet Dichlormethan als Lösemittel in Trennmitteln und zum Spülen und Reinigen von Prozessleitungen und Anlagenteilen, z.B. Düsen Verwendung.
        
         
           C95162
           Dabei wird es  vor allem in der Polyurethan-Herstellung und Verarbeitung ungesättigter Polyesterharze eingesetzt.
        
         
           C95163
           Darüber hinaus wird es zur Extraktion von Fetten, Ölen, Harzen aus Tier- bzw. Pflanzenteilen verwendet.
        
         
           C195
           Gemäß 2. BImSchV darf Dichlormethan nicht beim Betrieb von Chemischreinigungs- und Textilausrüstungsanlagen eingesetzt werden.
        
         
           C196
           Diese Einschränkung gilt nicht für Anlagen, in denen ausschließlich Felle entfettet werden.
        
         
           C152
           Es sind ggf. Beschränkungen aus Anhang XVII der REACH-Verordnung zu beachten: s. Nr. 59 in VO  
        
         
           C95165
           Achtung! Die Geruchsschwelle von Dichlormethan liegt oberhalb des Luftgrenzwertes, d.h. wird der Geruch wahrgenommen, ist der Grenzwert schon überschritten.
        
         
           C94
           Die folgenden Informationen beziehen sich aus­schließlich auf die Verwendung in Laboratorien.
        
      
       
         Die folgenden Informationen beziehen sich ausschließlich auf die Verwendung in Laboratorien.
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             Skin Irrit. 2
             
               315
               Hautreizung (Kapitel 3.2) - Kategorie 2 (Skin Irrit. 2), H315
            
          
           
             Eye Irrit. 2
             
               319
               Schwere Augenreizung (Kapitel 3.3) - Kategorie 2 (Eye Irrit. 2), H319
            
          
           
             Carc. 2
             
               351
               Karzinogenität (Kapitel 3.6) - Kategorie 2 (Carc. 2), H351
            
          
           
             STOT SE 3
             
               335
               Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) (Kapitel 3.8) - Kategorie 3 (Atemwegsreizung) (STOT SE 3), H335
            
          
           
             STOT SE 3
             
               336
               Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) (Kapitel 3.8) - Kategorie 3 (Schläfrigkeit und Benommenheit) (STOT SE 3), H336
            
          
           
             STOT RE 2
             
               373
               Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition) (Kapitel 3.9) - Kategorie 2 (STOT RE 2), H373
            
          
           CLP12-2019/521
           
             Der Stoff ist im Anhang VI der CLP-Verordnung gelistet.
          
           
             Die GHS-Einstufung aus Anhang VI wurde aufgrund vorliegender weiterer Daten sowie Herstellereinstufungen um die oben genannte Einstufung in folgenden Gefahrenklassen ergänzt: Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung, Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition). 
          
        
      
       
         
           
             GHS07
          
           
             GHS08
          
           
             WNG
          
           
             315
             Verursacht Hautreizungen.
          
           
             319
             Verursacht schwere Augenreizung.
          
           
             351
             Kann vermutlich... Krebs erzeugen.
             
               
              
               ...
            
          
           
             335
             Kann die Atemwege reizen.
          
           
             336
             Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
          
           
             373
             Kann... ... schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
             
               
              
               ...
            
             
               die Organe
               ...
            
          
           
             201
             Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
          
           
             260
             ... nicht einatmen.
             
               Dampf/Aerosol/Nebel
               ...
            
          
           
             280
             ... tragen.
             
               Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz
               ...
            
          
           
             304+340
             BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
          
           
             305+351+338
             BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
          
           
             312
             Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.
             
               ... (geeignete Stelle für medizinische Notfallversorgung vom Hersteller/Lieferanten anzugeben)
               ...
            
          
        
      
    
     
       SingleConstituent
       
         
           Dichlormethan
           Dichlormethan
           Chlormethylen
           Methylenchlorid
           Methylendichlorid
           Methylenbichlorid
           Chlormethylchlorid
           Methandichlorid
        
         75-09-2
         602-004-00-3
         200-838-9
      
       
         ZVG
      
       
         12630
      
    
     
       
         
           Verletzten unter Selbstschutz aus dem Gefahrenbereich bringen.
        
         
           Bei Atemstillstand künstliche Beatmung nach Möglichkeit mit Beatmungsgerät, auf jeden Fall Stoffkontakt bzw. Einatmen des Stoffes/Produktes vermeiden (Selbstschutz).
        
         
           Verunreinigte Kleidung, auch Unterwäsche und Schuhe, sofort ausziehen; auf Selbstschutz achten.
        
         
           Haut mit viel Wasser, gegebenenfalls mit PEG 400 spülen.
        
         
           Augen unter Schutz des unverletzten Auges sofort ausgiebig (mind. 10 Minuten) bei geöffneten Augenlidern mit Wasser spülen.
        
         
           Steriler Schutzverband.
        
         
           Augenärztliche Behandlung.
        
         
           Sofortiges kräftiges Ausspülen des Mundes.
        
         
           Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt).
        
      
       
         
           Nach oraler Aufnahme möglichst umgehend Magenspülung (Achtung: Aspirationsgefahr - eventuell Intubation).
        
         
           Anschließend Medizinalkohle in Wasser und Natriumsulfat (2 gestrichene Esslöffel in ½ l Wasser gelöst) verabreichen.
        
         
           Vorsicht mit Katecholamingaben (Gefahr ventrikulärer Rhythmusstörungen)!
        
      
       
         Erkrankungen durch Dichlormethan sind meldepflichtige Berufskrankheiten (BK-Nummer 1302).
      
    
     
       
       
         Produkt brennt unter normalen Bedingungen nicht. Im Gemisch mit Sauerstoff kann bei starker Erwärmung Zündung erfolgen. 
      
       
         Berstgefahr durch Druckanstieg in Behältern bei Erwärmung.
      
       
         Bei Brand entstehen gefährliche Gase/Dämpfe (z.B. Chlor, Chlorwasserstoff, Phosgen, Kohlenmonoxid).
      
       
         Brandbekämpfung größerer Brände nur mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät!
      
       
         Im Brandfall Löschmaßnahmen auf Umgebung abstimmen.
      
       
         Entweichende Dämpfe mit Sprühwasser niederschlagen. Anschließend möglichst schnelle Reinigung, da Korrosionsgefahr.
      
       
         Brandbekämpfung aus nächster Nähe nur mit säurebeständiger Schutzkleidung!
      
    
     
       
         
           Bei der Beseitigung von ausgelaufenem/verschüttetem Produkt immer persönliche Schutzausrüstung tragen: Auf jeden Fall Schutzbrille, Handschuhe sowie bei größeren Mengen Atemschutz.
        
         
           Geeigneter Atemschutz: Gasfilter AX (braun), Einsatzzeiten beachten!
        
      
       
         Das Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation muss verhindert werden.
      
       
         
           Nach Verschütten mit saugfähigem, unbrennbarem Material (z.B. Kieselgur, Blähglimmer, Sand) aufnehmen.
        
      
    
     
       
         
           Verschlüsse von Behältern erst öffnen, wenn der Druckausgleich mit der Atmosphäre hergestellt ist. Verschlüsse nicht mit Gewalt öffnen.
        
         
           
             Bildung von Dämpfen oder Nebeln vermeiden, möglichst geschlossene Apparaturen verwenden. Ist das nicht möglich im Abzug arbeiten, Frontschieber geschlossen halten.
          
           
             Gebinde nicht offen stehen lassen.
          
           
             Beim Ab- und Umfüllen Verspritzen und Nachlauf vermeiden, Dichtheit gewährleisten.
          
           
             Reaktionsfähige Stoffe fern halten bzw. nur kontrolliert zugeben.
          
           
             Bei Temperaturen oberhalb des Siedepunktes (ca. 40 °C) kann sich in geschlossenen Behältern ein Überdruck aufbauen.
          
           
             Die Einhaltung des Biologischen Grenzwertes (BGW, früher BAT-Wert) für den Stoff sollte bei den Beschäftigten im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge, sofern eine Untersuchung durchgeführt wird, überwacht werden.
          
           
             Keine Pipetten verwenden, Lösungen über Einwaagen herstellen. Zum Dosieren z.B. gekühlte Mikroliterspritzen verwenden, Flüssigkeit dazu vorkühlen.
          
           
             Darf nur unter Normaldruck im Rotationsverdampfer abgezogen werden.
          
           
             Bei hoher Gefährdung durch Hautkontakt möglichst in geschlossenen Apparaturen arbeiten. Ist dies technisch nicht möglich, Exposition nach Stand der Technik minimieren.
          
           
             Z.B. nur solche Arbeitsgeräte verwenden, mit denen Hautkontakt vermieden oder verringert wird.
          
           
             Bei mittlerer Gefährdung durch Hautkontakt diese beseitigen oder verringern, z.B. durch Arbeit in geschlossenen Apparaturen, durch geeignete Arbeitsgeräte.
          
        
         
           Einatmen von Dämpfen vermeiden!
        
         
           Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden!
        
         
           Vor Pausen und nach Arbeitsende Hände und andere verschmutzte Körperstellen gründlich reinigen.
        
         
           Hautpflegemittel nach der Hautreinigung am Arbeitsende bzw. vor längeren Pausen verwenden (rückfettende Creme).
        
         
           Stoff-/Produktreste sofort von der Haut entfernen und die Haut möglichst schonend reinigen, anschließend sorgfältig abtrocknen.
        
         
           Lösungen auf der Haut abwaschen, nicht eintrocknen lassen.
        
         
           Bei der Arbeit keinen Arm- oder Handschmuck tragen.
        
         
           Straßen- und Arbeitskleidung getrennt aufbewahren gemäß Gefährdungsbeurteilung!!
        
         
           Bei mittlerer oder hoher Gefährdung durch Hautkontakt zusätzlich:
        
         
           Verschmutzte und durchtränkte Arbeitskleidung sofort wechseln, Reinigung durch den Betrieb.
        
         
           Separate Putzlappen und Reinigungstücher für die Haut und Maschinen oder Geräte verwenden.
        
      
    
     
       
         
           
             AGW
             
               180
               mg/m³
            
             
               50
               ppm
            
             
               Bemerkung Z (TRGS 900): Ein Risiko der Frucht­schä­digung kann auch bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht ausgeschlossen werden.
            
          
        
         
           Beurteilung der Gefährdung beim Einatmen (TRGS 402): Einhaltung des AGW durch Messung oder andere gleichwertige Beurteilungsverfahren sicherstellen.
        
         
           Beurteilung der Gefährdung bei Hautkontakt (TRGS 401):
        
         
           Eine hohe Gefährdung liegt vor:
        
         
           bei großflächigem und längerfristigem (> 15 min pro Schicht) Kontakt.
        
         
           Eine mittlere Gefährdung liegt vor:
        
         
           bei kurzfristigem Kontakt (< 15 min pro Schicht) oder
        
         
           bei kleinflächigem und längerfristigem Kontakt (z.B. Spritzer > 15 min pro Schicht).
        
         
           Eine geringe Gefährdung liegt vor:
        
         
           bei kurzfristigem und kleinflächigem Hautkontakt mit verschmutzter Arbeitskleidung, Arbeitsmitteln oder Arbeitsflächen.
        
         
           Bei mittlerer/hoher Gefährdung zusätzlich:
        
         
           Aufgrund der Hautgefährdung prüfen, ob ein Ersatzstoff verwendet oder eine Verfahrensänderung durchgeführt werden kann. Wenn nicht möglich, in der Gefährdungsbeurteilung begründen.
        
      
       
         
           
             Atemschutz bei Grenzwertüberschreitung, z.B.  Vollmaske/Halbmaske/filtrierende Halbmaske mit:
          
           
             Gasfilter AX (braun) bis 100 ml/m3 (ppm)
          
           
             Gasfilter AX (braun) bis 500 ml/m3 (ppm)
          
        
         
           
             Gestellbrille mit Seitenschutz ist in Laboratorien ständig zu tragen. Ausnahmen sind in der Gefährdungsbeurteilung zu begründen. Bei Spritzgefahr oder Auftreten von Gasen, Dämpfen, Nebeln, Rauchen und Stäuben: Korbbrille.
          
           
             Bei Spritzgefahr oder Auftreten von Gasen, Dämpfen, Nebeln, Rauchen und Stäuben: Korbbrille.
          
        
         
           
             Naturkautschuk/Naturlatex (NR)
          
           
             Polychloropren (CR)
          
           
             Nitrilkautschuk/Nitrillatex (NBR)
          
           
             Polyvinylchlorid (PVC)
          
           
             Butylkautschuk (Butyl)
          
           
             
               Polyvinylalkohol (PVA)
            
             
               ge
               1
               h
            
          
           
             
               Fluorkautschuk (FKM)
            
             
               4
               2
               h
            
          
        
      
    
     
       
         liquid
         
           flüssig
        
         
           
             2160
             540
             mg/m3
          
        
      
       
         
           
             
               -97
               °C
            
          
        
         
           
             
               40
               °C
            
          
        
         
           
             
               450
               g/m³
            
          
           
             
               13
               Vol.-%
            
          
           
             
               780
               g/m³
            
          
           
             
               22
               Vol.-%
            
          
        
         
           
             605
             °C
          
        
      
    
     
       
         Bei durchtränktem Material (z.B. Kleidung, Putzlappen) besteht erhöhte Entzündungsgefahr.
      
       
         Bildet unter Einwirkung von Licht und Luftsauerstoff sowie beim Erhitzen/Verbrennen gefährliche Gase (z.B. Chlor, Chlorwasserstoff, Phosgen, Kohlenmonoxid).
      
       
         Reagiert heftig mit Alkalimetallen, Erdalkalimetallen.
      
       
         Reagiert mit starken Laugen unter heftiger Wärmeentwicklung.
      
       
         Reagiert mit starken Oxidationsmitteln unter heftiger Wärmeentwicklung.
      
       
         Reagiert unter heftiger Wärmeentwicklung z.B. mit Stickoxiden.
      
       
         Bei unkontrollierter Reaktion besteht Explosionsgefahr.
      
       
         Reagiert unter Bildung brennbarer Gase oder Dämpfe z.B. mit Kalium-tert.-butylat, flüssigem Sauerstoff.
      
       
         Nichtstabilisiertes Dichlormethan reagiert heftig mit Leichtmetallen.
      
       
         Greift folgende Werkstoffe an: Leichtmetalle, wie z.B. Aluminium und Magnesium, deren Legierungen, Gummi und viele Kunststoffe.
      
    
     
     
     
     
     
       
         
           
             2
             
               149
               Kenn-Nr.: 149
            
             
               Bei der WGK handelt es sich um eine gemäß AwSV im Bundesanzeiger veröffentlichte Angabe.
            
          
           LGK 6.1D
        
      
    
     
       
         Garantie- und Haftungsausschluss:
      
       
         Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Daten von GisChem zwar sorgfältig erstellt und gepflegt werden, jedoch keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen werden kann.
      
       
         Der Verwender der Daten wird daher nicht von der Pflicht und Verantwortung, die Daten auf Richtigkeit und Vollständigkeit selbst zu überprüfen, befreit.
      
       
         Daher kann der Verwender die Träger von GisChem auch nicht für Fehler bezüglich der Richtigkeit und Vollständigkeit der übermittelten Daten gleich aus welchem Rechtsgrund haftbar machen.
      
       
         Ebenso wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass keine Garantie übernommen wird, dass die übermittelten Daten frei von Rechten Dritter sind. Auch diesbezüglich wird keine Haftung gleich aus welchem Rechtsgrund übernommen.
      
       
         Im Übrigen haften die Träger von GisChem nach den gesetzlichen Bestimmungen jedoch nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, soweit es nicht durch ein schuldhaftes Fehlverhalten der Träger von GisChem,
      
       
         deren gesetzliche Vertreter oder durch deren Erfüllungsgehilfen zu einer Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit kommt.
      
    
  


